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Vorwort der Herausgeber 

Die Völkerrechtsphilosophie der Frühaufklärun g vo n ungefahr 1680 bis 
1740 wird nur selten eigenständig gewürdigt. Zu sehr scheint es sich um 
eine Z eit des Überga ngs zu handeln. W ahrgenommen wird diese Z eitspan-
ne vo r allem als eine der «Völkerrechtsleugner» oder als blosse Vorstufe zur 
Kantischen Theorie, denn es scheint an muti gen Entwürfen für R echtli ch-
keit j ense its des Staates zu fehlen. Doch ist das so? Diese Frage verdient nä-
here Betrachtung. Die H errschaftsform des Staa tes ist damals bereits aus den 
mittelalterlichen Strukturen herausgewachsen und dabei, sich zu kon so lidie-
ren , die ausbaufa higen Ko nzepte der societas humana und der subjektiven 
R echte der Person sind bekann t, di e Vo rstellun g der Gleichheit christli cher 
souveräner Staa ten hat sich durchgesetzt. Es gibt ein e Vielza hl alter und 
neuer Fragen, di e einer völkerrechtlichen Antwort bedürfen , wie etwa die 
der Stellun g des Fremden in einer zunehmend durch Handel und Diplom a-
t ie ve rnetzten Welt , des Umga ngs mit nicht-christli chen Gemeinwesen und 
de r Humanisierung des Krieges. Um. solche Fragen völkerrechtlich zu be-
handeln, müssen bekannte Kon zepte und Idee n - etwa der Schule von Sala-
ma nca sowie von Hugo G rotius - w eiterentwickelt und neue gefunden wer-
den . Als revolutionär wird sich am E nde des 18 .Jahrhunderts e twa erweisen, 
dass John Locke und andere in der Früh aufklärung damit beginnen , dem 
Staa t grundsä tzlich eine neue R olle zuzuschreiben und mit dem M enschen-
rechtsgedanken eine epochale neue Kategorie entwi ckeln . 

Z iele dieses Bandes ist es, diese Rück- und Vo rgriffe sowie das Spezifische 
der Völkerrechtsphilosophie der Frühaufklärung besonders zu beleuchten 
und damit zu einem vertieften Verständni s diese r tendenziell unterschätzten 
Periode des N achdenkens über Völkerrecht beizutragen. Viele Kernproble-
me der Völkerrechtsphilosophie der Frühaufklärung befassen die heutige 
Völkerrechtsph ilosophie und - theorie - im R egelfall in anderer Terminolo-
g ie - noch heute. Die Frage nach dem oft prekären R echtscharakter des 
Vö l kcrrechts in der K rise wäre zu nennen, aber auch j ene der Existen z einer 
Weltgese ll schaft oder -gemein schaft als Grundlage völkerrechtlicher Nor-
111ierung oder des Umgangs m it E igenem und Fremdem . Die historisch 
111 c nn icrt · Antwort ,1t1 f dil' Frage, was vom Vorgedachten An schluss ver-
d 1 '11l und w;1, II H ht , 11 1.H ht d 1l' /\u .1rb ·itun g d -r oft ve rn achl ässigten Epo-
( h · de , h (1h ,11if kl. 11 111 1v .ll1 < '1 :,11 ·111 l' 11 1 !' ·w11 111 b1 i11 ge 11de11 nterne hm en 
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Die Entstehung des modernen Völkerrechts 
in der frühen Neuzeit 

Oliver Diggelmann 

I. Einleitung 

D as Jahr 1648 g ilt in den m eisten Darstell un gen der Völkerrechtsgeschichte 
als Gebu rtsstunde des modernen Völkerrechts. Di e Zeit zwischen Spätmit-
telalter und Dreissigjä hrigem Krieg wird, damit korrespondierend, in der 
R egel als Periode des vormodernen, religiös imprägnierten und noch rü ck-
ständigen Prä-Völkerrechts verstanden. 1 Diese Darstellung, di e in einzelnen 
Aspekten zutreffend sein mag, ist im Grundsatz verzerrend und zu einfach. 
Das moderne Völkerrecht - sein e Charakteristika und Fortentwicklun g -
lässt sich kaum angemessen begreifen, wenn es als Konsequenz eines 1648 
erfolgten Bruchs mit den übrig gebliebenen Strukturen des Mittelalters ge-
dacht wird. Es trifft zwar zu, dass vor ·1648 ein geschriebenes und system a-
tisch arra ngiertes Völkerrecht kaum existierte.2 Richtig ist auch, dass d ie 
militärische Unentscheidbarkeit der R eligionskriege des 16. und früh en 17. 
Jahrhunderts Einsichten in die Notwendigkeit eines konfessionell neutra len 
Rechts für die Beziehungen zw ischen den europäischen Herrschaftsträge rn 
erzwang. Die Festschreibung des Pri nzips de r konfessionellen Toleranz in 
den Friedensverträgen von Münster und O snabrück, die diesen Um stand 
abbildete, war für die spätere vollständige Säkularisierung und sch liesslich 
Un iversalisierung des Völkerrechts un erl ässlich. Dennoch werden di e Ent-
w icklungen um 1648 erst dann wirklich plausibel, wenn sie als Ausschnitt 
von Transformationsprozessen ve rstanden werden, di e Europa seit dem 
Spätm ittelalter erfasst und Mitte des 17.Jahrhunderts noch keineswegs ihren 
Abschluss gefunden hatten . Die Fokussierung der Völkerrechtshistoriogra -
phi e auf den W estfä li schen Frieden und die sogenannte Westfalische Ord-
nun g ist, w ie Bardo Fassbender zutreffend festgestellt hat, eine problemati-

1 Z u d l' n l111pl1k.ttio11rn von Pcriodi sierun gcn in der Völkerrechtshistoriographie: 
I >1ggr/111<11111 01 w , S. <)<)7 ff. 
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